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Amt der Burgenländischen Landesregierung 

349. Stellenausschreibung von Dienstposten für Richter (m/w/d)  
des Landesverwaltungsgerichtes Burgenland 

Gemäß § 21 Abs. 4 des Burgenländischen Landesverwaltungsgerichtsgesetzes, LGBl. Nr. 44/2013, in der  

geltenden Fassung, (in der Folge: Bgld. LVwGG), in Verbindung mit § 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBl.  

Nr. 56/1988, in der geltenden Fassung, wird eine Planstelle für ein sonstiges Mitglied des Landesverwaltungs-

gerichtes Burgenland mit Dienstort Eisenstadt zur Besetzung ausgeschrieben. Die sonstigen Mitglieder des  

Landesverwaltungsgerichtes werden von der Landes-regierung unbefristet zu Landesverwaltungsrichterinnen 

bzw. -richtern ernannt. Durch die Ernennung wird ein definitiv öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zum Land 

begründet, wenn ein solches noch nicht besteht (§ 21 Abs. 1 Bgld. LVwGG). 
Sie erfüllen als Einzelmitglied wie auch als Mitglied eines Senates - unter anderem - folgende Aufgaben:  

a) Erkennen über Beschwerden  

o gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen Rechtswidrigkeit  

o gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt  

wegen Rechtswidrigkeit  

o wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch eine Verwaltungsbehörde.  

Sonstige durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehene Zuständigkeiten, wie beispielsweise  

Entscheidung über  

o Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in  

Vollziehung der Gesetze oder  

o Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens eines Auftraggebers in den  

Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens oder  

o Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten oder 
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o Beschwerden, Streitigkeiten oder Anträge in sonstigen Angelegenheiten. 

b) Mitwirkung an den der Vollversammlung des Verwaltungsgerichtes Burgenland übertragenen  

Aufgaben. 

Anstellungserfordernisse 

1. Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft,  
2. Vollendung eines Studiums des österreichischen Rechts nach § 2a des Richter- und Staatsanwalt-

schaftsdienstgesetzes, BGBl. Nr. 305/1961; in der Fassung BGBl. I Nr. 102/2018,  
3. mindestens fünfjährige juristische Berufserfahrung,  
4. persönliche und fachliche Eignung für die mit der Ausübung der Tätigkeit einer Richterin oder eines 

Richters des Landesverwaltungsgerichtes verbundenen Aufgaben.  

Erwünscht sind Kenntnisse bzw. Erfahrungen im Bereich des Abgabenrechts bzw. Epidemierechts.  

Das Monatsentgelt beträgt mindestens € 5.142,70 brutto. Dieses Entgelt kann sich auf Basis der gesetzlichen 

Vorschriften durch anrechenbare Vordienstzeiten erhöhen.  

Die Stellenausschreibung ist im Internet unter https://www.burgenland.at/service/bekanntmachungen/ 

Stellenausschreibungen/veröffentlicht.  

Bewerbungsgesuche sind innerhalb von drei Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im  

Landesamtsblatt schriftlich beim Landesverwaltungsgericht Burgenland, 7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 (Ein-

gang Waschstattgasse), einzubringen. Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tag, der der Herausgabe und Ver-

sendung des die Ausschreibung enthaltenden Landesamtsblattes für das Burgenland folgt. Verspätet einlan-

gende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Maßgebend ist das Datum des Einlangens bei der 

genannten Stelle.  

Bewerbungsgesuche haben einen Lebenslauf, die notwendigen Unterlagen in Kopie sowie die Gründe zu 

enthalten, die die Bewerberin oder den Bewerber für die Ausübung der ausgeschriebenen Funktion als geeig-

net erscheinen lassen.  

Der geschäftsführende Vizepräsident 
des Landesverwaltungsgerichtes Burgenland: 

Dr. Giefing 

Zahl: A1/A.14408-10372-4-2023 

350. Stellenausschreibung - Operationsleiter*in in der Abteilung 5  
beim Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Gemeinsam die öffentliche Verwaltung verstärken 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung beschäftigt rund 2700 Dienstnehmer*innen an mehreren 

Standorten im Burgenland. Tragen Sie dazu bei, das Land Burgenland erfolgreich zu gestalten. 

Operationsleiter*in 

Oberwart - Vollzeit (40 Wochenstunden) 
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Ihr Aufgabenfeld  

• Als Operationsleiter*in im Referat Ländliche Neuordnung übernehmen Sie serviceorientiert, selbst-

ständig und verantwortungsbewusst Allroundaufgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von 

Zusammenlegungsverfahren von der Einleitung bis zur Kollaudierung. 

• Mit Ihrer fachlichen Kompetenz erzielen Sie bei der Neuordnung von Grundstücken im ländlichen 

Raum einen Zusammenlegungseffekt bei gleichzeitiger Verbesserung der Infrastruktur und der  

ökologischen Ausstattung. 

• In Zusammenarbeit mit den juristischen Mitarbeiter*innen der Agrarbehörde sind Sie im jeweiligen 

Zusammenlegungsverfahren zuständig für Verträge zwischen Parteien, Kauf- und Tauschverträge  

sowie die Katasterschlussvermessung und die Herstellung der Grundbuchsordnung. 

• Ihre operative Tätigkeit umfasst die Neueinteilung der Grundstücke, Planung des Wegenetzes und der 

ökologischen Ausstattung, Grundbuchsführung, Gutachten und Stellungnahmen. 

• Sie übernehmen die Bauleiter*innentätigkeit in Bezug auf Wasserbau- und Wegebaumaßnahmen  

sowie die Neugestaltung der ingenieurbiologischen Ausstattung hinsichtlich Preiseinholung,  

Angebots- und Rechnungsprüfung sowie die Erstellung von Tätigkeitsberichten und Abrechnungs- 

unterlagen. 

• Die personelle und fachliche Leitung Ihres Teams stellt einen Schwerpunkt Ihres Aufgabenfeldes dar, 

neben der Führung bzw. Organisation von facheinschlägigen Besprechungen (Besitzstandserhebun-

gen, Wunschabgabe, Parteiengespräche etc.). 

• Bei landwirtschaftlichen Bodenbewertungen agieren Sie als Sachverständiger*r und nehmen an  

entsprechenden Verhandlungen teil. 

• Sie übernehmen die fachtechnische Förderabrechnung des Zusammenlegungsverfahrens inkl.  

Kontrolle der Förderhöhe, Zusammenstellung der technischen und finanziellen Unterlagen und stellen 

damit den wirtschaftlichen und zweckmäßigen Einsatz der Fördermittel sicher. 

Ihre Qualifikation  

• Sie haben ein Studium an der Universität für Bodenkultur Wien oder ein facheinschlägiges Studium an 

einer Universität oder einer Fachhochschule abgeschlossen. 

• Sie besitzen umfassende Kenntnisse und mehrjährige Praxiserfahrungen auf dem Gebiet der Grund-

zusammenlegungsverfahren. 

• Sie arbeiten gerne im Team und schaffen es, Ihre Teammitglieder zu führen, sie zu motivieren und zu 

überzeugen. 

• Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen, arbeiten ver-

antwortungsbewusst, selbstständig und strukturiert und können vernetzt bzw. komplex denken. 

Ihre Entlohnung 

Das Monatsgehalt beträgt zwischen Euro 3.985,40 und Euro 4.610,50 brutto bei Vollbeschäftigung und ergibt 

sich aus Anlage 2 des Bgld. Landesbedienstetengesetzes 2020 (Gehaltsband B1/13).  

Ihr tatsächliches Gehalt wird aufgrund Ihrer anrechenbaren Vordienstzeiten festgelegt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung mit  

folgenden Beilagen: 

•  Lebenslauf  

•  Staatsbürgerschaftsnachweis  

•  Sponsionsbescheid und Abschlusszeugnis der Universität/Fachhochschule 

•  Arbeitszeugnisse 
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Bewerbungsfrist 

Die Bewerbungen sind unter Beilage sämtlicher Unterlagen bis spätestens 6. November 2023 einzubringen. 

Maßgebend ist das Datum des Einlangens der Bewerbung beim Amt der Burgenländischen Landesregierung.  

Unvollständig bzw. verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

Ihre Ansprechperson 

Julia Wessely, MSc (WU) 

Abteilung 1 - Personal 

Telefon: 057-600 2107 

Weitere Informationen 

Als Bewerber*in müssen Sie die Voraussetzungen gem. § 4 Landesbedienstetengesetz 2020 erfüllen. Diese 

Planstelle wird im Sinne der §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1988, in der geltenden  

Fassung, ausgeschrieben. Aufnahmen in den Burgenländischen Landesdienst erfolgen in ein Vertragsbe- 

dienstetenverhältnis.  

Die Stellenausschreibung ist im Internet unter www.burgenland.at/stellenausschreibungen veröffentlicht. 

Für die Landesregierung: 
In Vertretung der Abteilungsvorständin: 

Mag. Ruthner 

Zahl: A1/A.14403-10318-6-2023 

351. Stellenausschreibung - Spezialist*in im Bereich Pflege in der Abteilung 6  
beim Amt der Burgenländischen Landesregierung 

Gemeinsam die öffentliche Verwaltung verstärken 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung beschäftigt rund 2700 Dienstnehmer*innen an mehreren 

Standorten im Burgenland. Tragen Sie dazu bei, das Land Burgenland erfolgreich zu gestalten. 

Spezialist*in im Bereich Pflege  

Eisenstadt – Teilzeit (20 Wochenstunden) 
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Ihr Aufgabenfeld  

• Sie führen die in § 26 Abs. 2 Burgenländisches Sozialeinrichtungsgesetz 2023 definierten Kontrollen 

im Rahmen von Pflegefachaufsichtsbesuchen durch und wirken bei kommissionellen Kontrollen in Al-

tenwohn- und Pflegeheimen, Einrichtungen der mobilen Pflege und Betreuung sowie Behinderten- 

einrichtungen mit. 

• Sie erstellen Prüfgutachten für die hierortige Behörde insbesondere im Rahmen von Errichtungs- und 

Betriebsbewilligungen sowie Kontrollen von Sozialeinrichtungen und Qualitätssicherung gemäß  

Burgenländisches Sozialeinrichtungsgesetz 2023, im Rahmen von Anerkennungs- und Nostrifizie-

rungsverfahren gemäß Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) sowie im Rahmen der Burgen-

ländischen Schulassistenz. 

• Sie sind an der Konzeptionierung interdisziplinärer Projekte und Maßnahmen gemäß Zukunftsplan 

Pflege Burgenland beteiligt.  

• Außerdem vertreten und repräsentieren Sie das Land Burgenland in den unterschiedlichen  

Fachgremien. 

Ihre Qualifikation  

• Sie haben die Ausbildung zum/zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger*in erfolgreich  

abgeschlossen und sind im Gesundheitsberuferegister registriert. 

• Zusätzlich haben Sie die Spezialisierung für Führungsaufgaben gemäß § 17 Abs. 7 Z 2.a) GuKG (Gleich-

stellung § 72 GuKG in der Fassung vor der Novelle), ein Masterstudium in Pflegemanagement oder ein 

vergleichbares Studium absolviert. 

• Vorzugsweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Sachverständigenausbildung im Gesundheits- 

und Krankenpflegebereich. 

• Sie besitzen ein überdurchschnittlich hohes Maß an fachlichem Wissen und sind organisations- sowie 

entscheidungsfähig. 

• Sie sind empathisch, konfliktfähig, lösungsorientiert, teamfähig und überzeugen durch Ihr ausge- 

prägtes persönliches und berufliches Selbstbewusstsein. 

• Ihre aktive Kooperations- sowie Kommunikationsfähigkeit runden Ihr Profil ab. 

Ihre Entlohnung 

Das Monatsgehalt beträgt zwischen Euro 3.985,40 und Euro 4.610,50 brutto bei Vollbeschäftigung und ergibt 

sich aus Anlage 2 des Bgld. Landesbedienstetengesetzes 2020 (Gehaltsband B1/13).  

Ihr tatsächliches Gehalt wird aufgrund Ihrer anrechenbaren Vordienstzeiten festgelegt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung mit folgen-

den Beilagen: 

•  Lebenslauf  

•  Staatsbürgerschaftsnachweis  

•  Diplomprüfungszeugnis und Nachweis der Registrierung im Gesundheitsberuferegister  

•  Nachweis der geforderten Spezialisierung bzw. Sponsionsbescheid und Masterzeugnis 

•  Arbeitszeugnisse 
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Bewerbungsfrist 

Die Bewerbungen sind unter Beilage sämtlicher Unterlagen bis spätestens 6. November 2023 einzubringen. 

Maßgebend ist das Datum des Einlangens der Bewerbung beim Amt der Burgenländischen Landesregierung.  

Unvollständig bzw. verspätet eingelangte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

Ihre Ansprechperson  

Julia WESSELY, MSc (WU) 

Abteilung 1 - Personal 

Telefon: 057-600 2107 

Weitere Informationen 

Als Bewerber*in müssen Sie die Voraussetzungen gem. § 4 Landesbedienstetengesetz 2020 erfüllen. Diese 

Planstelle wird im Sinne der §§ 1 und 2 des Objektivierungsgesetzes, LGBl. Nr. 56/1988, in der geltenden Fas-

sung, ausgeschrieben. Aufnahmen in den Burgenländischen Landesdienst erfolgen in ein Vertragsbe- 

dienstetenverhältnis.  

Die Stellenausschreibung ist im Internet unter www.burgenland.at/stellenausschreibungen veröffentlicht. 

Für die Landesregierung: 
In Vertretung der Abteilungsvorständin: 

Mag. Ruthner 

Zahl: A2/L.RO3237-10005-18-2023 

352. Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ortsgebiet“  
der Marktgemeinde Hornstein 

Die Burgenländische Landesregierung hat mit Bescheid vom 25. September 2023, Zahl: A2/L.RO3237-10005-

18-2023, die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Hornstein vom 21. Feber 2022, in der Fas-

sung vom 5. Juni 2023, Zahl: 00-Top32-2023, mit der der Bebauungsplan „Ortsgebiet“ geändert wird (1. Ände-

rung), gemäß § 48 Abs. 8 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019 genehmigt. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Abteilungsvorstandes: 

Mag. Zinggl, LL.M. 

Zahl: A2/L.RO3495-10000-14-2023 

353. Genehmigung der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Potzneusiedl“  
der Gemeinde Potzneusiedl 

Die Burgenländische Landesregierung hat mit Bescheid vom 25. September 2023, Zahl: A2/L.RO3495-10000-

14-2023, die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Potzneusiedl vom 30. Juli 2020, mit der der  
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Bebauungsplan „Potzneusiedl“ geändert wird (4. Änderung), gemäß § 48 Abs. 8 Burgenländisches Raumpla-

nungsgesetz 2019 genehmigt. 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Abteilungsvorstandes: 

Mag. Zinggl, LL.M. 

Zahl: 2023-005.941-1/2 
OE: BHND-NW 

354. Aufhebung der Verordnung Pflanzenkrankheit Feuerbrand 

V E R O R D N U N G 
der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See vom 7. August 2023 

Pflanzenkrankheit Feuerbrand - Aufhebung 

Gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 8. April 2003, LGBl. Nr. 

19/2002, in der Fassung LGBl. Nr. 48/2005, wird verordnet. 

Die Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See vom 14. Oktober 2004, Zl. ND-19-01-79-

2004 (Gemeindegebiet Apetlon), vom 21. Juni 2007, Zl. ND-19-01-15-2007 (Gemeindegebiet Deutsch Jahrn-

dorf, Tadten und Zurndorf) und vom 10. August 2012, Zl. ND-09-02-755-5-2012 (Gemeindegebiet Pamhagen), 

treten mit der Kundmachung dieser Verordnung an die Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am 

See außer Kraft. 

Für die Bezirkshauptfrau: 
Pinetz 

355. Stellenausschreibung der Gesundheit Burgenland - Burgenländische Krankenanstalten GmbH 
 „Kaufmännische_r Direktor_in“ (m/w/d) 

Als größter burgenländischer Arbeitgeber im Gesundheitswesen suchen wir Persönlichkeiten, die sich mit 

Kompetenz, Menschlichkeit und Freude unserem sinnstiftenden Auftrag der Gesundheitsversorgung an- 

schließen. Mit unseren vier Klinik-Standorten und den mehr als 2.200 Mitarbeiter_innen stellen wir die  

medizinische Versorgung der Bevölkerung im Burgenland sicher. 

Die Klinik Güssing stellt mit ihren 106 Betten die Standardversorgung der Bezirke Güssing und Jennersdorf 

dar. Derzeit sind knapp 340 Mitarbeiter_innen im Haus beschäftigt. 

Die medizinische Versorgung ist stark auf die Bedürfnisse der älteren Generation in den südlichen Landes- 

teilen fokussiert. In Zusammenschau mit dem seit 2023 etablierten Department für Akutgeriatrie und  

Remobilisation sowie mit der Orthopädie ist der Standort ein Behandlungszentrum des Bewegungsapparates. 

In Güssing befindet sich zusätzlich die einzige Rheumatologie des Burgenlandes sowie das Brustgesundheits-

zentrum Pannonia-Süd. 
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Titel: 

Kaufmännische_r Direktor_in (w/m/d) 

Standort: 

Güssing 

Beschäftigungsausmaß: 

Vollzeit 

Eintrittsdatum (bitte ankreuzen/einfügen):  

nach Vereinbarung 

Bewerbungsfrist: 

17. November 2023 

Karenzvertretung: 

Nein  

Kontakt für Bewerber_innen + Telefonnummer: 

Personaldirektor Prok. Dr. Roland Graschitz 

Telefon: 05 7979 30040 

Ihre Herausforderung: 

Der/Die Kaufmännische Direktor_in verantwortet den Verwaltungs-, Wirtschafts- und technischen Dienst der 

Klinik. Weiters obliegt der Kaufmännischen Direktion die Planung, Organisation und Kontrolle im betriebswirt-

schaftlichen Sinne. Zudem kommen Letztentscheidungen in Prozess- und Organisationsfragen hinzu sowie als 

Teil der Kollegialen Führung die Aufgabe, den Kernkompetenzen Medizin und Pflege möglichst optimale  

Rahmenbedingungen zu schaffen und gleichzeitig die wirtschaftlichen, administrativen und technischen  

Vorgaben des Rechtsträgers sowie des Eigentümers umzusetzen. 

Ihre Qualifikationen: 

• fundierte kaufmännische Ausbildung – Abschluss eines Managementstudiums oder einer betriebs-

wirtschaftlichen Ausbildung im Rahmen eines Studiums 

• mehrjährige Erfahrung in einer Managementfunktion im Gesundheitsbereich von Vorteil 

• Organisations- und Personalführungskompetenz sowie unternehmensorientiertes Handeln 

• Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsvermögen 

• hohe soziale Kompetenz und Loyalität 

Unser Angebot: 

Die Bestellung der/des Kaufmännischen Direktorin/Direktors erfolgt befristet für die Dauer von 5 Jahren. Die 

Aufnahme ist in einem Beschäftigungsausmaß von 100 % vorgesehen. Das Bruttojahresgehalt für die ausge-

schriebene Position aus der Berufsfamilie Führung Gesundheit, Modellfunktion 1. Führungsebene Gesundheit 

Burgenland, Gehaltsband B1/20, ergibt sich aus Anlage 2 des Bgld. Landesbedienstetengesetzes 2020 und  

beträgt somit mind. € 86.167. Dieses Mindestentgelt kann sich auf Basis der geltenden Rechtsvorschriften, 

besonders der Anrechnung von Vordienstzeiten, erhöhen. 
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Folgende Unterlagen sind erforderlich: 

• Geburtsurkunde, Lebenslauf, Staatsbürgerschaftsnachweis 

• Ausbildungs- und Dienstzeugnisse (über die bisherige fachliche Verwendung) 

• Konzept zur zukünftigen Entwicklung der Klinik Güssing (ca. 3 DIN A4 Seiten) 

Für Bewerber_innen, die nicht im öffentlichen Dienst stehen: 

• Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate) 

• Amtsärztliches Gesundheitszeugnis 
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